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(54) STICKSYSTEM UND STICKRAHMENANORDNUNG

(57) Das Sticksystem umfasst eine Stickrahmenan-
ordnung mit einem inneren ersten Rahmen (51) und ei-
nem äusseren zweiten Rahmen (53), zwischen denen
ein Abschnitt eines zu bearbeitenden Flächengebildes
eingespannt werden kann. Der erste Rahmen (51) ist
mittels einer Brücke (61) mit einem radial aussenliegen-
den sekundären Verbindungsmittel (57) verbunden, wo-

bei ein Verbindungsabschnitt (63) dieser Brücke (61) den
zweiten Rahmen (53) überbrückt, wenn dieser mit dem
ersten Rahmen (51) verbunden ist. In Kombination mit
einem an eine Freiarmnähmaschine angeschlossenen
Stickmodul ermöglicht die Stickrahmenanordnung auf
einfache Art das Besticken von sack- und schlaucharti-
gen Flächengebilden.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Sticksystem
umfassend eine Freiarmnähmaschine, ein Stickmodul
und einen Stickrahmen gemäss dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 sowie eine Stickrahmenanordnung ge-
mäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 10.
[0002] Freiarmnähmaschinen umfassen einen Ma-
schinenständer, der in der Regel an einer Grundplatte
verankert ist, und an dem seitlich ein Unterarm hervor-
ragt. Wenn solche Freiarmnähmaschinen auf einer Ar-
beitsfläche wie z.B. einem Tisch stehen, ist der Unterarm
frei bzw. beabstandet zur Arbeitsfläche und gegebenen-
falls zur Grundplatte angeordnet. Mit solchen Freiarm-
nähmaschinen, fortan auch kurz Nähmaschinen ge-
nannt, können einlagige oder mehrlagige Flächengebil-
de auch dann bearbeitet werden, wenn diese schlauchar-
tig oder sackartig ausgebildet sind. Dazu wird jeweils der
Schlauch oder Sack über den freien Endbereich des Un-
terarms gestülpt. In diesem Endbereich des Unterarms
befindet sich unterhalb einer Stichplatte ein Raum zum
Aufnehmen einer Spulenkapsel mit einer Spule, auf die
der Unterfaden aufgewickelt ist. Oberhalb und beabstan-
det zur Stichplatte ist im Endbereich eines Oberarms ein
Maschinenkopf mit einer auf- und abbewegbaren Nadel-
stange angeordnet. Die Nadelstange ist dazu ausgebil-
det, den Schaft einer Nähnadel aufzunehmen oder all-
gemein ein Werkzeug zu halten, mit dem das Flächen-
gebilde bearbeitet werden soll.
Es ist bekannt, solche Nähmaschinen mit einem vorzugs-
weise wieder lösbar an der Nähmaschine befestigbaren
Stickmodul zu erweitern. Stickmodule umfassen ein pri-
märes Verbindungsmittel zum wieder lösbaren Befesti-
gen eines an einem Stickrahmen angeordneten sekun-
dären Verbindungsmittels. Wenn das Stickmodul mit der
Nähmaschine verbunden ist, kann das primäre Verbin-
dungsmittel parallel zur Stichplatte in zwei unterschied-
lichen Richtungen bewegt werden. Das primäre Verbin-
dungsmittel ist z.B. quer zur Längsrichtung des Unter-
arms verschiebbar an einem ersten Träger gelagert, und
der erste Träger ist in der Regel orthogonal dazu in
Längsrichtung des Unterarms verschiebbar an einem
zweiten Träger gelagert. Der zweite Träger ist vorzugs-
weise wieder lösbar mit der Nähmaschine verbunden.
Alternativ könnten z.B. das primäre Verbindungsmittel in
Längsrichtung des Unterarms verschiebbar am ersten
Träger und der erste Träger orthogonal dazu quer zur
Längsrichtung des Unterarms verschiebbar am zweiten
Träger gelagert sein. Das Stickmodul umfasst z.B. Elek-
tromotoren als Antriebsmittel zum Bewegen und Positi-
onieren des primären Verbindungsmittels und des ersten
Trägers. Die Steuerung der Nähmaschine kontrolliert die
Ansteuerung der Antriebsmittel. Zum Erzeugen eines
Stickmusters werden die Antriebe der Nadelstange und
des Stickmoduls koordiniert miteinander entsprechend
gespeicherter Vorgaben für das jeweilige Stickmuster
angesteuert.
[0003] Ein zu bearbeitender Abschnitt eines Flächen-

gebildes wird z.B. mittels einer Spannvorrichtung zwi-
schen einem an der Oberseite des Flächengebildes an-
liegenden ersten Rahmen und einem an der Unterseite
des Flächengebildes anliegenden zweiten Rahmen ei-
nes Stickrahmens eingespannt. In der Regel ist die Um-
fanglänge des ersten Rahmens etwas kleiner als jene
des zweiten Rahmens. Wenn ein Abschnitt des zu bear-
beitenden Flächengebildes zwischen den beiden Rah-
men eingespannt ist, definiert der untere Rand des ersten
Rahmens die Lage der Oberseite des zu bearbeitenden
Abschnitts des Flächgengebildes.
[0004] Aus der EP1783258 ist ein Sticksystem be-
kannt, welches ein stirnseitig beim freien Ende des Un-
terarms bzw. gegenüber dem Ständer an einer Freiarm-
nähmaschine befestigbares Stickmodul umfasst. Dabei
ist ein erster Träger an einem zweiten Träger in Richtung
des Unterarms verschiebbar gelagert. Der zweite Träger
ist stirnseitig mit der Nähmaschine verbunden. Er um-
fasst im Bereich des freien Endes des Unterarms eine
Aussparung. Ein Freiraum zwischen dem Unterarm und
dem zweiten Träger ermöglicht auch dann das Überstül-
pen eines schlauchartigen Flächengebildes über den
Unterarm, wenn das Stickmodul an der Nähmaschine
angedockt ist.
[0005] Am ersten Träger ist ein primärer Stickrahme-
nadapter quer zur Längsrichtung des Unterarms ver-
schiebbar gelagert. Der primäre Stickrahmenadapter
umfasst als primäres Verbindungsmittel eine in Richtung
des Unterarms hervorragende Platte mit Bohrungen zum
wiederlösbaren Befestigen eines Stickrahmens. Der
Stickrahmen umfasst einen geschlossenen Innenrah-
men und einen geteilten Aussenrahmen mit einer Spann-
vorrichtung zum Festklemmen des Nähguts. Der Aus-
senrahmen umfasst einen Abschnitt mit einem sekundä-
ren Verbindungsmittel zum wieder lösbaren Befestigen
des Stickrahmens am primären Stickrahmenadapter.
Falls ein Abschnitt eines schlauchartigen Nähguts be-
stickt werden soll, muss der nicht eingespannte Teil die-
ses Nähguts in Richtung des Maschinenständers über
den Unterarm der Nähmaschine gestülpt werden. Damit
der Stickrahmen mit dem primären Stickrahmenadapter
verbunden werden kann, muss das schlauchartige Näh-
gut am dem Unterarm gegenüberliegenden Ende eine
ausreichend grosse Öffnung zum Hindurchführen des
sekundären Verbindungsmittels umfassen. Das
schlauchartige Flächengebilde darf den Stickrahmen auf
der Seite mit dem sekundären Verbindungselement nicht
oder nur geringfügig überlappen, weil zwischen dem
Stickrahmen und dem benachbarten Träger des primä-
ren Verbindungselements nahezu kein Stauraum zum
Aufnehmen eines über den Stickrahmen hinausragen-
den Flächengebildeabschnitts besteht.
Die Möglichkeiten zum Besticken von schlauchartigem
Nähgut sind demnach stark eingeschränkt. Das gilt ganz
besonders, wenn das schlauchartige Nähgut lang
und/oder eng mit einem vergleichsweise kleinen Umfang
ist und/oder einseitig nur eine kleine Öffnung aufweist.
Sackartige Flächengebilde mit nur einer einseitigen Öff-
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nung können mit einem solchen Sticksystem nicht ver-
arbeitet werden.
[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb, ein Sticksystem und einen Stickrahmen zum
einfachen Besticken von schlauchartigen oder sackarti-
gen Flächengebilden mit einer Freiarmnähmaschine zu
schaffen.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Sticksys-
tem gemäss den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und
durch eine Stickrahmenanordnung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 10.
[0008] Beim erfindungsgemässen Sticksystem wird
der Innenrahmen des Stickrahmens mit dem Stickmodul
verbunden. Das sekundäre Verbindungsmittel ist radial
aussenliegend zum Innenrahmen angeordnet und mit-
tels einer Brücke mit dem Innenrahmen verbunden.
Wenn der Aussenrahmen mit dem Innenrahmen verbun-
den ist, ist das sekundäre Verbindungsmittel auch radial
aussenliegend zum Aussenrahmen angeordnet. Die
Brücke überbrückt demnach den Aussenrahmen, der bei
einem eingespannten schlauchartigen oder sackartigen
Flächengebilde an dessen inneren Oberfläche anliegt.
Da die Brücke oberhalb bzw. aussen am Flächengebilde
angeordnet ist, muss das Flächengebilde keine Öffnung
zum Verbinden des Stickrahmens mit dem primären Ver-
bindungsmittel des Stickmoduls aufweisen. Durch eine
geeignete Ausgestaltung der Brücke wie z.B. durch eine
genügend grosse Brückenlänge und/oder durch eine im
Querschnitt bogenförmige Wölbung kann zwischen dem
Aussenrahmen und dem sekundären Verbindungsmittel
ein Stauraum geschaffen werden, in dem ein über den
Stickrahmen hinausragender Abschnitt eines einge-
spannten Flächengebildes aufgenommen werden kann.
Zusätzlich oder alternativ kann der erste Träger des
Stickmoduls, an dem das primäre Verbindungsmittel ver-
schiebbar gelagert ist, eine Ausnehmung aufweisen, die
als Stauraum zum Aufnehmen eines über den Stickrah-
men hinausragenden Abschnitts des Flächengebildes
nutzbar ist. Insbesondere kann der erste Träger rahmen-
artig ausgebildet sein. Der Rahmen kann z.B. einen C-
förmigen Querschnitt aufweisen, wobei das primäre Ver-
bindungsmittel entlang eines oben angeordneten Längs-
schenkels geführt verschiebbar ist, und wobei zwei unten
angeordnete Schenkelenden am zweiten Träger ver-
schiebbar gelagert sind.
[0009] Entsprechend der zu bearbeitenden Flächen-
gebilde können Stickrahmen mit unterschiedlichen Län-
gen- und/oder Breiten mit dem Stickmodul verbunden
werden. Die maximal mögliche Breite der Brücke für die
Verbindung eines Stickrahmens mit dem Stickmodul wird
im Wesentlichen unabhängig vom zu bearbeitenden Flä-
chengebilde durch die Art des Stickrahmens bzw. durch
dessen Breite bestimmt.
Durch eine grössere Breite der Brücke und/oder der Ver-
bindungsbereiche der Brücke mit dem Innenrahmen und
mit dem primären Verbindungsmittel des Stickmoduls
können unerwünschte elastische Verformungen und
Schwingungen beim Beschleunigen des Stickrahmens

verringert werden.
Die Brücke kann z.B. aus Kunststoff oder einem Kunst-
stoff-Verbundwerkstoff mit erhöhter Biegesteifigkeit oder
aus Metall gefertigt sein. Die Brücke und der Innenrah-
men können z.B. einstückig ausgebildet oder durch ge-
eignete Verbindungstechniken wie z.B. Kleben,
Schweissen oder Schrauben miteinander verbunden
sein. Zur Erhöhung der Biegesteifigkeit bei geringem Ei-
gengewicht kann die Brücke Strukturen wie z.B. Rippen,
Waben oder Gitter umfassen. Das sekundäre Verbin-
dungsmittel ist vorzugsweise so ausgestaltet, dass die
Brücke alternativ zu einem herkömmlichen Stickrahmen
an einem entsprechenden primären Stickrahmenadap-
ter bzw. primären Verbindungsmittel eines Stickmoduls
befestigt werden kann.
Die sekundären Verbindungsmittel können fest an der
Brücke ausgebildet oder mit der Brücke verbunden sein.
Alternativ kann die Brücke einen Befestigungsbereich
zum austauschbaren Befestigen unterschiedlicher se-
kundärer Verbindungsmittel umfassen. Dies ermöglicht
es, Brücken oder Innenrahmen mit Brücken gemäss den
Anforderungen unterschiedlicher Stickmodule zu konfi-
gurieren.
[0010] Anhand einiger Figuren wird die Erfindung im
Folgenden näher beschrieben. Dabei zeigen

Figur 1 ein herkömmliches Sticksystem,
Figur 2 einen herkömmlichen Stickrahmen mit einem

eingespannten Flächengebilde,
Figur 3 eine seitliche Detailansicht eines herkömmli-

chen Sticksystems beim Bearbeiten eines
schlauchartigen Flächengebildes,

Figur 4 eine seitliche Detailansicht eines Sticksys-
tems beim Bearbeiten eines sackartigen Flä-
chengebildes,

Figur 5 einen Detailquerschnitt eines Sticksystems
mit Blick in Richtung der Verbindung mit ei-
nem Stickmodul,

Figur 6 eine Stickrahmenanordnung in Gesamtan-
sicht,

Figur 7 ein Detail der Stickrahmenanordnung aus Fi-
gur 6 im Bereich einer Brücke,

Figur 8 eine Explosionsdarstellung einer weiteren
Stickrahmenanordnung,

Figur 9 drei Grundansichten der in Figur 8 dargestell-
ten Stickrahmenanordnung.

[0011] Figur 1 zeigt ein herkömmliches Sticksystem
umfassend eine Freiarmnähmaschine, fortan auch kurz
Nähmaschine 10 genannt, ein stirnseitig mit dieser Näh-
maschine 10 verbundenes Stickmodul 30 und einen
durch das Stickmodul 30 in zwei Richtungen einer Nä-
hebene verfahrbaren Stickrahmen 50.
Die Nähmaschine 10 umfasst eine Grundplatte 12, die
als Standfläche dient, und einen Ständer 11, an dem seit-
lich ein Oberarm 13 mit einem Maschinenkopf 15 und
darunter ein Unterarm 17 hervorragen. Die Oberseite des
Unterarms 17 bzw. eine bei dessen freiem Ende ange-

3 4 



EP 4 056 744 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ordnete Stichplatte definieren die Nähebene.
Das Stickmodul 30 umfasst einen ersten Träger 31, der
an einem zweiten Träger 33 durch ein Antriebsmittel in
einer ersten Verschieberichtung P1 verschiebbar gela-
gert ist. Wenn der zweite Träger 33 wie in Figur 1 dar-
gestellt stirnseitig an die Nähmaschine 10 angedockt
bzw. mit dieser verbunden ist, entspricht die Verschie-
berichtung P1 der Längsrichtung des Unterarms 17. Zwi-
schen dem mit der Nähmaschine 10 verbundenen zwei-
ten Träger 33 und dem freien Ende des Unterarms 17 ist
durch eine Aussparung 35 am zweiten Träger 33 ein Frei-
raum ausgebildet. Dieser ermöglicht auch dann das
Überstülpen eines schlauchartigen Flächengebildes
über den Unterarm 17, wenn der zweite Träger 33 mit
der Nähmaschine 10 verbunden ist.
Der erste Träger 31 ist ein länglicher Balken, an dem ein
primärer Stickrahmenadapter bzw. allgemein ein primä-
res Verbindungsmittel 37 durch ein weiteres Antriebsmit-
tel in einer zweiten Verschieberichtung P2 orthogonal
zur ersten Verschieberichtung P1 verschiebbar gelagert
ist.
Figur 2 zeigt einen herkömmlichen Stickrahmen 50 mit
einem inneren ersten Rahmen 51 und einem äusseren
zweiten Rahmen 53, zwischen denen ein Flächengebilde
1 gespannt gehalten ist. Der zweite Rahmen 53 umfasst
eine Spannschraube 55 zum Vergrössern und Verklei-
nern des Rahmenumfangs. Durch Anziehen der Spann-
schraube 55 kann der zweite Rahmen 53 gegen den in-
nenliegenden ersten Rahmen 51 gepresst werden. Da-
bei wird das Flächengebilde 1 zwischen dem ersten Rah-
men 51 und dem zweiten Rahmen 53 festgeklemmt. Un-
mittelbar angrenzend an den zweiten Rahmen 53 er-
streckt sich entlang eines Abschnitts dieses zweiten Rah-
mens 53 ein wiederlösbar mit dem primären Verbin-
dungsmittel 37 verbindbares sekundäres
Verbindungsmittel 57. Schlauchartige Flächengebilde 1
können mit solchen
Sticksystemen nur eingeschränkt bearbeitet werden. Auf
der dem sekundären Verbindungsmittel 57 zugewandten
Seite muss eine Schlauchöffnung 3 (Figur 3) mindestens
so gross sein, dass das jeweilige Schlauchende den Ab-
schnitt mit dem sekundären Verbindungsmittel 57 aufzu-
nehmen vermag. Im Stickrahmen 50 können nur Ab-
schnitte des Flächengebildes 1 eingespannt werden, die
nahe bei einem der Schlauchenden angeordnet sind. An-
grenzend an das sekundäre Verbindungsmittel 57 gibt
es nahezu keinen Stauraum zum Aufnehmen eines über
den Stickrahmen 50 hinausragenden Endabschnitts des
Flächengebildes 1, wenn der Stickrahmen 50 am Stick-
modul 30 angekoppelt ist. Schlauchartige Flächengebil-
de 1, bei denen ein Ende sackartig geschlossen ist, wie
z.B. Mützen, können mit solchen Sticksystemen nicht be-
arbeitet werden.
Figur 3 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt eines her-
kömmlichen Sticksystems im Bereich des freien Endes
des Unterarms 17. Ein Abschnitt eines schlauchartigen
Flächengebildes 1, beispielsweise eines Ärmels, ist im
Stickrahmen 50 eingespannt. Der innenliegende erste

Rahmen 51 liegt an der Aussenseite des Flächengebil-
des 1 an, der aussenliegende zweite Rahmen 53 an des-
sen Innenseite. Der Ärmel ist teilweise so über den Un-
terarm 17 gestülpt, dass die Unterseite des ersten Rah-
mens 51 den eingespannten Abschnitt des Flächenge-
bildes 1 in der durch die Oberseite des Unterarms 17
definierten Nähebene hält. Das sekundäre Verbindungs-
mittel 57 ist direkt aussen am zweiten Rahmen 53 ange-
ordnet und mit dem korrespondierenden primären Ver-
bindungsmittel 37 verrastet, welches am ersten Träger
31 des Stickmoduls 30 verschiebbar gelagert ist.
Bei den Verbindungsmitteln 37, 57 steht zwischen dem
äusseren Rahmen 53 und dem ersten Träger 31 nur ein
schmaler Stauraum mit einer Breite L1 von beispielswei-
se einem bis zwei Zentimeter zum Überstülpen des dor-
tigen Endbereichs des Ärmels zur Verfügung.
[0012] Figur 4 zeigt analog zu Figur 3 einen Ausschnitt
eines erfindungsgemässen Sticksystems im Bereich des
freien Endes des Unterarms 17. Ein Abschnitt eines
schlauch- oder sackartigen Flächengebildes 1, beispiels-
weise einer Hülle, ist im Stickrahmen 50 eingespannt.
Der innenliegende erste Rahmen 51 liegt an der Aussen-
seite des Flächengebildes 1 an, der aussenliegende
zweite Rahmen 53 an dessen Innenseite. Die Hülle ist
teilweise so über den Unterarm 17 gestülpt, dass die Un-
terseite des ersten Rahmens 51 den eingespannten Ab-
schnitt des Flächengebildes 1 in der durch die Oberseite
des Unterarms 17 definierten Nähebene hält. Das se-
kundäre Verbindungsmittel 57 ist radial beabstandet
aussenliegend zum ersten Rahmen 51 angeordnet und
durch eine Brücke 61 starr mit diesem ersten Rahmen
51 verbunden. Die Brücke 61 umfasst mindestens einen
Verbindungsabschnitt 63, der den ersten Rahmen 51 mit
dem sekundären Verbindungsmittel 57 verbindet und
den zweiten Rahmen 53 sowie gegebenenfalls einen
über den zweiten Rahmen 53 hinausragenden Abschnitt
eines eingespannten Flächengebildes 1 überbrückt,
wenn der zweite Rahmen 53 mit dem ersten Rahmen 51
verbunden ist. Der Abstand L4 zwischen dem Verbin-
dungsabschnitt 63 und dem zweiten Rahmen 53 ist dann
mindestens so gross wie die maximale Dicke eines ein-
zuspannenden Flächengebildes 1. Der minimale Wert
dieses Abstandes L4 kann z.B. im Bereich von etwa 1mm
bis etwa 5mm liegen und beispielsweise etwa 2mm oder
etwa 3mm betragen. Vorzugsweise liegt der Abstand L4
bzw. die Höhe des Freiraums unter dem Verbindungs-
abschnitt 63 in der Grössenordnung von etwa 1cm bis
etwa 10cm, beispielsweise etwa 3cm bis etwa 5cm.
Bei der in Figur 4 dargestellten Ausführungsform ist die
Brücke 61 tunnelartig mit einer im Wesentlichen rechte-
ckigen Querschnittsform ausgebildet. Entlang der ge-
samten Länge L3 des Verbindungsabschnitts 63 ent-
spricht die Höhe des Freiraums zwischen dem ersten
Rahmen 51 und dem sekundären Verbindungsmittel 57
im Wesentlichen dem Abstand L4.
Bei alternativen Ausführungsformen kann die Brücke 61
z.B. einen oder mehrere Verbindungsabschnitte 63 um-
fassen. Diese können z.B. wie in Figur 4 dargestellt einen
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im Querschnitt rechteckigen Freiraum begrenzen oder
bogenartige Wölbungen mit gleichen oder unterschied-
lichen Höhen umfassen.
Vorzugsweise begrenzt die Brücke 61 den darunterlie-
genden Freiraum auf einem Niveau, das etwa 1cm bis
etwa 5cm oberhalb des oberen Niveaus des ersten Rah-
mens 51 liegt. Die obere Begrenzung des Freiraums
kann aber auch auf einem höheren Niveau angeordnet
sein. Der Freiraum kann als Stauraum zum Aufnehmen
eines über den Stickrahmen 50 hinausragenden Ab-
schnittes des Flächengebildes 1 genutzt werden. Unter-
halb und neben dem ersten Rahmen 51 ist der als Stau-
raum nutzbare Freiraum durch den ersten Träger 31 und
den zweiten Träger 33 begrenzt. Durch entsprechende
Ausbildung dieser Träger 31, 33 kann der nutzbare Stau-
raum vergrössert werden. Insbesondere kann der erste
Träger 31 brückenartig ausgebildet sein, wobei ein Quer-
träger mit einer Führung für das primäre Verbindungs-
mittel 37 durch zwei seitliche, am zweiten Träger 33 ver-
schiebbar gelagerte Stützen beabstandet oberhalb des
zweiten Trägers 33 angeordnet ist. Durch den Freiraum
unterhalb des Querträgers wird der Stauraum für das zu
bearbeitende Flächengebilde 1 erweitert. Zusätzlich
oder alternativ kann der zweite Träger 33 eine Ausspa-
rung 35 umfassen, wie dies in Figur 1 dargestellt ist.
[0013] Die Brücke 61 kann rippenartige Strukturen zur
Erhöhung der Stabilität, insbesondere der Biegesteifig-
keit umfassen. Bereiche zwischen solchen Rippen kön-
nen materialfrei oder nur mit vergleichsweise dünnen
Materialschichten ausgebildet sein. Solche Brücken 61
haben eine vergleichsweise kleine Masse und dennoch
eine hohe Steifigkeit und Formstabilität. Selbst bei gros-
sen Beschleunigungen bzw. schnellen Änderungen der
Position des primären Verbindungsmittels 37 können auf
die Brücke 61 wirkende Trägheitskräfte und dadurch ver-
ursachte elastische Verformungen der Brücke 61 auf ein
Minimum begrenzt werden. Die Einstichstellen der Näh-
nadel im Flächengebilde 1 können deshalb auch bei ho-
her Stickgeschwindigkeit präzise positioniert werden.
Die Brücke 61 kann z.B. aus Kunststoff, Metall oder aus
einem leichten, formstabilen Verbundwerkstoff gefertigt
sein. Insbesondere können Brücken 61 aus Metall z.B.
durch Umformen eines Blechs oder eines Gitters gefer-
tigt werden. Brücken 61 können z.B. einstückig als Ab-
schnitt des sekundären Verbindungsmittels 57 und/oder
des ersten Rahmens 51 ausgebildet sein. Durch die ge-
ringere Anzahl erforderlicher Teile können Produktions-
und Lagerkosten tief gehalten werden.
Figur 5 zeigt schematisch einen Querschnitt eines Stick-
systems im Bereich des Stickrahmens 50 mit Blick in
Richtung der Brücke 61, welche den inneren ersten Rah-
men 51 mit dem sekundären Verbindungsmittel 57 ver-
bindet. Das sekundäre Verbindungsmittel 57 ist balken-
artig ausgebildet und umfasst federbelastete Rastele-
mente, die mittels je eines Griffs 59 entgegen der Feder-
kraft von einer Verriegelungslage in eine Freigabelage
bewegbar sind. Wenn der Stickrahmen 50 mit dem Stick-
modul 30 verbunden ist, sind die Rastelemente in ihrer

Verriegelungslage formschlüssig mit entsprechenden
Strukturen am primären Verbindungsmittel 37 verrastet.
Zum Entkoppeln des Stickrahmens 50 vom Stickmodul
30 werden die Rastelemente durch Ausüben einer
Druckkraft auf die Griffe 59 entgegen der Federkraft in
die Freigabelage bewegt. Die Verbindungsmittel 37, 57
zum wiederlösbaren Koppeln des Stickrahmens 50 mit
dem Stickmodul 30 könnten auch in einer geeigneten
anderen Weise ausgebildet sein.
Die Breite L6 der Brücke 61 ist kleiner oder gleich gross
wie die Länge L5 des balkenförmigen sekundären Ver-
bindungsmittels 57. Diese Länge L5 wiederum ist in der
Regel kleiner oder gleich gross wie die Länge L7 des
ersten Rahmens 51 in dieser Richtung. Vorzugsweise
liegt das sekundäre Verbindungsmittel 57 zumindest ab-
schnittweise entlang seiner gesamten Länge L5 am pri-
mären Verbindungsmittel 37 an, wenn es mit diesem ver-
bunden ist. Mit zunehmender Länge L5 wird die Stabilität
der Verbindung verbessert, und beim Beschleunigen des
primären Verbindungsmittels 37 auf das sekundäre Ver-
bindungsmittel 57 wirkende Drehmomente sind kleiner.
Stickrahmen 50 können für bestimmte Einsatzzwecke
optimiert sein. Stickrahmen 50 zum Besticken von
Schlauchgut mit einem vergleichsweise kleinen Umfang
wie z.B. Ärmel haben vorzugsweise erste Rahmen 51,
deren Länge L7 in Querrichtung des Unterarms 17 in der
Grössenordnung der Breite des Unterarms 17 liegt und
beispielsweise etwa 6cm bis etwa 10cm beträgt. Die Län-
ge L8 des ersten Rahmens 51 kann grösser, gleich gross
oder kleiner sein als dessen Länge L7.
Als Längen L7 bzw. L8 werden jeweils die maximalen
Abmessungen des ersten Rahmens 51 in Querrichtung
bzw. in Längsrichtung der Brücke 61 bezeichnet, unab-
hängig von dessen Form, die beispielsweise rechteckig,
quadratisch, elliptisch, oval, kreisrund oder in beliebiger
anderer Weise ausgebildet sein kann.
[0014] Bei weiteren Ausführungsformen kann die Brü-
cke 61 stickrahmenseitig und/oder auf Seite des sekun-
dären Verbindungsmittels 57 je einen Adapter 65 umfas-
sen, mit dem die Brücke 61 am Innenrahmen 51 eines
Stickrahmens 50 und/oder am sekundären Befesti-
gungsmittel 57 dauerhaft oder wieder lösbar befestigt
werden kann.
Figur 6 zeigt beispielhaft einen Stickrahmen 50, bei dem
der Verbindungsabschnitt 63 der Brücke 61 bogenförmig
ausgebildet ist. Bei jedem der beiden Endbereiche ragt
beidseits der Brücke 61 je ein Befestigungsarm des je-
weiligen Adapters 65 hervor. Diese Befestigungsarme
sind mittels Schrauben an der Oberseite des ersten Rah-
mens 51 festgeschraubt. Diese Verbindung kann bei Be-
darf mittels eines Werkzeugs wieder gelöst werden. All-
gemein können Verbindungen eines Adapters 65 mit ei-
nem angrenzenden Teil wie dem sekundären Befesti-
gungsmittel 57 oder dem Innenrahmen 51 fest oder wie-
der lösbar ausgebildet sein. Mögliche Verbindungstech-
niken sind z.B. Schrauben, Schweissen, Kleben, Verras-
ten von Rastelementen oder Festklemmen z.B. mittels
Spannelementen.
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Figur 7 zeigt Details der Anordnung aus Figur 6 im Be-
reich der Brücke 61 in einer seitlichen perspektivischen
Ansicht. Der Verbindungsabschnitt 63 umfasst an seiner
Unterseite mehrere Verstärkungsrippen 67, von denen
in Figur 6 die vorderste sichtbar ist.
Bei weiteren Ausführungsformen von Brücken 61 kann
die Breite L6 des Verbindungsabschnitts 63 auch grösser
sein und beispielsweise etwa der Breite L5 eines sekun-
dären Verbindungsmittels 57 entsprechen. Dies bewirkt
eine Verbesserung der Verwindungssteifigkeit. Bei sol-
chen Brücken 61 können Adapter 65 anstelle von Befes-
tigungsarmen anders ausgebildete Kontaktbereiche
zum Befestigen am sekundären Befestigungsmittel 57
und am Innenrahmen 51 umfassen.
Ein Beispiel einer solchen Stickrahmenanordnung ist in
Figur 8 als Explosionsdarstellung und in Figur 9 in drei
Grundansichten gezeigt. Der stickrahmenseitige Adap-
ter 65 umfasst als Kontaktbereich eine Kontaktplatte, de-
ren Form an jene einer entsprechenden Vertiefung 69
an der Oberseite des Innenrahmens 51 angepasst ist.
Dies erleichtert das Zusammenfügen dieser Teile in einer
definierten gegenseitigen Lage, wobei die Positionen
von Aussparungen 71 in der Kontaktplatte und Bohrun-
gen 73 am Innenrahmen 51 übereinstimmen. Die Befes-
tigung der Brücke 61 erfolgt vorzugsweise wieder lösbar
z.B. mittels zweier Schnellspannelemente 75. Jedes die-
ser Schnellspannelemente 75 umfasst einen Bolzen 77,
der durch jeweils eine der Aussparungen 71 und der Boh-
rungen 73 hindurchgeführt und an einer unten am Innen-
rahmen 51 gehaltenen Platte 79 befestigt ist. Durch Um-
klappen von schwenkbaren Spannhebeln der Spanne-
lemente 75 kann die Brücke 61 wieder lösbar am Innen-
rahmen 51 festgeklemmt bzw. mit diesem verbunden
werden.
Der zweite Adapter 65 umfasst an der gegenüberliegen-
den Seite der Brücke 61 eine Anlagefläche zum Befes-
tigen des sekundären Verbindungsmittels 57. Falls er-
forderlich, kann zwischen der Anlagefläche und dem se-
kundären Verbindungsmittel 57 eine Zwischenplatte 81
angeordnet werden, die beispielsweise als Abstandshal-
ter dient. Die Befestigung kann z.B. mittels Schrauben
erfolgen (nicht dargestellt), wobei die zu verbindenden
Teile entsprechende Schraublöcher 83 aufweisen. Se-
kundäre Verbindungsmittel 57 können in Verbindung mit
solchen Brücken 61 einfach und wieder lösbar mit unter-
schiedlichen Innenrahmen 51 verbunden werden.
Alternativ oder zusätzlich könnte bei weiteren Ausfüh-
rungsformen das sekundäre Verbindungsmittel 57 mit-
tels einer einfach lösbaren Schnellverbindung mit der
Brücke 61 verbunden sein (nicht dargestellt).
[0015] Die Stickrahmenanordnung als Ganzes oder
Teile davon wie die sekundäre Verbindungseinrichtung
57, die Brücke 61 oder der Innenrahmen 51 können ein-
deutig durch einen Code gekennzeichnet sein. Vorzugs-
weise ist dieser Code ein Identifikationscode, mit dem
die jeweilige Stickrahmenanordnung oder das jeweilige
Teil eindeutig identifiziert werden können.
[0016] Dieser Code ist so ausgebildet, dass er von ei-

ner entsprechenden Sensoreinrichtung z.B. mecha-
nisch, optisch oder elektromagnetisch erfasst werden
kann. Für diesen Zweck umfasst die Sensoreinrichtung
mindestens ein Sensorelement, z.B. eine Tastvorrich-
tung, eine Kamera, einen Drucksensor, oder einen ka-
pazitiven oder induktiven Sensor (nicht dargestellt). Vor-
zugsweise ist der Code beim sekundären Verbindungs-
mittel 57 oder bei der Brücke 61 angeordnet, also nahe
bei der Verbindungsstelle mit dem primären Verbin-
dungsmittel 37 des Stickmoduls 30. Solche Codes kön-
nen z.B. einfach durch eine am Stickmodul 30 angeord-
nete Sensoreinrichtung erfasst werden. Alternativ kön-
nen die Sensoreinrichtung oder Teile davon wie z.B. eine
Auswerteelektronik zum Verarbeiten von Sensorsigna-
len auch an der Nähmaschine 10 angeordnet sein, z.B.
als Teil der Nähmaschinensteuerung. In der Nähmaschi-
nensteuerung sind zu jedem Code entsprechende Ver-
gleichsgrössen gespeichert. Wenn eine Stickrahmena-
nordnung mit dem Stickmodul verbunden ist, identifiziert
die Nähmaschinensteuerung diese Stickrahmenanord-
nung oder ein Teil dieser Stickrahmenanordnung anhand
des jeweils erfassten Codes. Die Nähmaschinensteue-
rung umfasst einen Speicher, in dem zugehörig zu jedem
Code weitere Informationen gespeichert sind, die zum
Steuern der Nähmaschine und des Stickmoduls in Ver-
bindung mit der jeweiligen Stickrahmenanordnung rele-
vant sind. Solche gespeicherten Informationen können
z.B. Referenzwerte umfassen, welche die Lage eines
vorgegebenen Referenzpunktes der Stickrahmenanord-
nung relativ zu einem vorgegebenen Referenzpunkt der
Nähmaschine 10 definieren, wenn der Stickrahmen 50
an das Stickmodul 30 und das Stickmodul 30 an die Näh-
maschine 10 angeschlossen sind. In analoger Weise
können z.B. Eigenschaften gespeichert sein, welche den
innerhalb des Stickrahmens 50 bestickbaren Flächenbe-
reich definieren.
Falls eine Brücke 61 zum austauschbaren Befestigen
von Innenrahmen 51 unterschiedlicher Grösse ausgebil-
det ist, erkennt die Nähmaschinensteuerung anhand ei-
nes an dieser Brücke 61 angeordneten Codes, dass die
angeschlossene Stickrahmenanordnung noch nicht ein-
deutig charakterisiert ist. Noch fehlende Angaben kön-
nen z.B. von einer Bedienperson über eine Benutzer-
schnittstelle mit Eingabemitteln festgelegt werden. Dabei
kann die Nähmaschinensteuerung z.B. gespeicherte Da-
ten von mehreren Stickrahmen umfassen und die Bedi-
enperson auffordern, einen dieser Stickrahmen auszu-
wählen.

Patentansprüche

1. Sticksystem umfassend eine Nähmaschine (10) mit
einem seitlich an einem Maschinenständer (11) her-
vorragenden Unterarm (17), dessen Oberseite eine
Nähebene definiert, ein Stickmodul (30) und einen
Stickrahmen (50), wobei das Stickmodul (30) einen
ersten Träger (31) umfasst, an dem ein primäres
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Verbindungsmittel (37) in einer zweiten Verschiebe-
richtung (P2) parallel zur Nähebene bewegbar ge-
lagert ist, wobei dieser erste Träger (31) gegenüber-
liegend zum Maschinenständer (11) oder seitlich ne-
ben dem Unterarm (17) angeordnet und in einer ers-
ten Verschieberichtung (P1) parallel zur Nähebene
bewegbar gelagert ist, wobei der Stickrahmen (50)
einen ersten Rahmen (51) und einen zweiten Rah-
men (53) sowie eine Vorrichtung zum Einspannen
und/oder Halten eines Abschnitts eines zu bearbei-
tenden Flächengebildes (1) zwischen diesen Rah-
men (51, 53) umfasst, wobei der erste Rahmen (51)
an der Oberseite und der zweite Rahmen (53) an
der Unterseite des Flächengebildes (1) angeordnet
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem primä-
ren Verbindungsmittel (37) des Stickmoduls (30)
wieder lösbar verbindbares sekundäres Verbin-
dungsmittel (57) radial beabstandet aussenliegend
zum ersten Rahmen (51) angeordnet und durch eine
Brücke (61) starr mit diesem ersten Rahmen (51)
verbunden ist.

2. Sticksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (61) mindestens einen
Verbindungsabschnitt (63) umfasst, der den ersten
Rahmen (51) mit dem sekundären Verbindungsmit-
tel (57) verbindet und den zweiten Rahmen (53)
überbrückt, wenn dieser mit dem ersten Rahmen
(51) verbunden ist.

3. Sticksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (61) tunnelartig ausge-
bildet ist, wobei der Verbindungsabschnitt (63) einen
Freiraum zwischen dem ersten Rahmen (51) und
dem sekundären Verbindungsmittel (57) oben be-
grenzt.

4. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) drei-
dimensionale Strukturen zur Erhöhung der Stabilität
umfasst.

5. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) aus
Kunststoff, aus einem Verbundwerkstoff oder aus
Metall gefertigt ist.

6. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) und
der erste Rahmen (51) und/oder die Brücke (61) und
das sekundäre Verbindungsmittel (57) einstückig
ausgebildet sind.

7. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) einen
dauerhaft oder wieder lösbar mit dem ersten Rah-
men (51) verbindbaren Adapter (65) und/oder einen

dauerhaft oder wieder lösbar mit dem sekundären
Verbindungsmittel (57) verbindbaren Adapter (65)
umfasst.

8. Sticksystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Adapter (65) an einem Endbe-
reich des Verbindungsabschnitts (63) angeordnet ist
und beidseits der Brücke (61) hervorragende Befes-
tigungsarme umfasst.

9. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Stickrahmena-
nordnung, welche das sekundäre Verbindungsmittel
(57), die Brücke (61) und den Stickrahmen (50) um-
fasst, eine Codierung mit einem Code aufweist, der
diese Stickrahmenanordnung eindeutig kennzeich-
net.

10. Stickrahmenanordnung eines Sticksystems gemäss
Anspruch 1, umfassend einen Stickrahmen (50) mit
einem ersten Rahmen (51) und einem zweiten Rah-
men (53) sowie einer Vorrichtung zum Einspannen
und/oder Halten eines Abschnitts eines zu bearbei-
tenden Flächengebildes (1) zwischen diesen Rah-
men (51, 53), wobei der erste Rahmen (51) an der
Oberseite und der zweite Rahmen (53) an der Un-
terseite des Flächengebildes (1) angeordnet wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit einem
primären Verbindungsmittel (37) eines Stickmoduls
(30) wieder lösbar verbindbares sekundäres Verbin-
dungsmittel (57) radial beabstandet aussenliegend
zum ersten Rahmen (51) angeordnet und dauerhaft
oder wieder lösbar durch eine Brücke (61) starr mit
diesem ersten Rahmen (51) verbunden ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Sticksystem umfassend eine Nähmaschine (10) mit
einem seitlich an einem Maschinenständer (11) her-
vorragenden Unterarm (17), dessen Oberseite eine
Nähebene definiert, ein Stickmodul (30) und einen
Stickrahmen (50), wobei das Stickmodul (30) einen
ersten Träger (31) umfasst, an dem ein primäres
Verbindungsmittel (37) in einer zweiten Verschiebe-
richtung (P2) parallel zur Nähebene bewegbar ge-
lagert ist, wobei dieser erste Träger (31) gegenüber-
liegend zum Maschinenständer (11) oder seitlich ne-
ben dem Unterarm (17) angeordnet und in einer ers-
ten Verschieberichtung (P1) parallel zur Nähebene
orthogonal zur zweiten Verschieberichtung (P2) be-
wegbar gelagert ist, wobei der Stickrahmen (50) ei-
nen ersten Rahmen (51) und einen zweiten Rahmen
(53) sowie eine Vorrichtung zum Einspannen
und/oder Halten eines Abschnitts eines zu bearbei-
tenden Flächengebildes (1) zwischen diesen Rah-
men (51, 53) umfasst, wobei der erste Rahmen (51)
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an der Oberseite und der zweite Rahmen (53) an
der Unterseite des Flächengebildes (1) angeordnet
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem primä-
ren Verbindungsmittel (37) des Stickmoduls (30)
wieder lösbar verbindbares sekundäres Verbin-
dungsmittel (57) radial beabstandet aussenliegend
zum ersten Rahmen (51) angeordnet und durch eine
Brücke (61) starr mit diesem ersten Rahmen (51)
verbunden ist.

2. Sticksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (61) mindestens einen
Verbindungsabschnitt (63) umfasst, der den ersten
Rahmen (51) mit dem sekundären Verbindungsmit-
tel (57) verbindet und den zweiten Rahmen (53)
überbrückt, wenn dieser mit dem ersten Rahmen
(51) verbunden ist.

3. Sticksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (61) tunnelartig ausge-
bildet ist, wobei der Verbindungsabschnitt (63) einen
Freiraum zwischen dem ersten Rahmen (51) und
dem sekundären Verbindungsmittel (57) oben be-
grenzt.

4. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) drei-
dimensionale Strukturen zur Erhöhung der Stabilität
umfasst.

5. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) aus
Kunststoff, aus einem Verbundwerkstoff oder aus
Metall gefertigt ist.

6. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) und
der erste Rahmen (51) und/oder die Brücke (61) und
das sekundäre Verbindungsmittel (57) einstückig
ausgebildet sind.

7. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brücke (61) einen
dauerhaft oder wieder lösbar mit dem ersten Rah-
men (51) verbindbaren Adapter (65) und/oder einen
dauerhaft oder wieder lösbar mit dem sekundären
Verbindungsmittel (57) verbindbaren Adapter (65)
umfasst.

8. Sticksystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Adapter (65) an einem Endbe-
reich des Verbindungsabschnitts (63) angeordnet ist
und beidseits der Brücke (61) hervorragende Befes-
tigungsarme umfasst.

9. Sticksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Stickrahmena-

nordnung, welche das sekundäre Verbindungsmittel
(57), die Brücke (61) und den Stickrahmen (50) um-
fasst, eine Codierung mit einem Code aufweist, der
diese Stickrahmenanordnung eindeutig kennzeich-
net.

10. Stickrahmenanordnung eines Sticksystems gemäss
Anspruch 1, umfassend einen Stickrahmen (50) mit
einem ersten Rahmen (51) und einem zweiten Rah-
men (53) sowie einer Vorrichtung zum Einspannen
und/oder Halten eines Abschnitts eines zu bearbei-
tenden Flächengebildes (1) zwischen diesen Rah-
men (51, 53), wobei der erste Rahmen (51) an der
Oberseite und der zweite Rahmen (53) an der Un-
terseite des Flächengebildes (1) angeordnet wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit einem
primären Verbindungsmittel (37) eines Stickmoduls
(30) wieder lösbar verbindbares sekundäres Verbin-
dungsmittel (57) radial beabstandet aussenliegend
zum ersten Rahmen (51) angeordnet und dauerhaft
oder wieder lösbar durch eine Brücke (61) starr mit
diesem ersten Rahmen (51) verbunden ist, und dass
die Brücke (61) mindestens einen Verbindungsab-
schnitt (63) umfasst, der den ersten Rahmen (51)
mit dem sekundären Verbindungsmittel (57) verbin-
det und den zweiten Rahmen (53) überbrückt, wenn
dieser mit dem ersten Rahmen (51) verbunden ist,
wobei die Höhe eines Freiraums unter dem Verbin-
dungsabschnitt (63) im Bereich von 1cm bis 10cm
liegt.
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